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Antrag der Redaktionskommission* vom 13. Mai 2020

5549 a
Steuergesetz (StG)
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; 
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 22. Mai 2019
und den gleichlautenden Antrag der Kommission für Wirtschaft und
Abgaben vom 4. November 2019,

beschliesst:

I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

I. Der Quellen-
steuer unter-
worfene 
Personen

§ 87. 1 Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die im Kan-
ton steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen für
ihr Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit einer Quellen-
steuer. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung im
vereinfachten Abrechnungsverfahren nach § 37 a unterstehen.

2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben,
unterliegen nicht der Quellensteuer, wenn einer der Ehegatten das
Schweizer Bürgerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.

II. Steuerbare 
Leistungen

§ 88. Abs. 1 unverändert. 
2 Steuerbar sind:

a. die Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit nach § 87
Abs. 1, die Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus Mitarbeiter-
beteiligungen sowie Naturalleistungen und Trinkgelder, nicht jedoch
die vom Arbeitgeber getragenen Kosten der berufsorientierten Aus-
und Weiterbildung nach § 17 Abs. 2,

b. die Ersatzeinkünfte.
Abs. 3 unverändert.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Sonja Rueff,
Zürich (Präsidentin); Sylvie Matter, Zürich; Benno Scherrer, Uster; Sekretärin:
Katrin Meyer.
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III. Steuertarife § 89. 1 Der Quellensteuerabzug auf den steuerbaren Leistungen
nach § 88 wird unter Anwendung der Quellensteuertarife vorgenom-
men.

2 Die Finanzdirektion setzt die Quellensteuertarife entsprechend den
für die Einkommenssteuer geltenden Steuersätzen und den Steuerfüs-
sen fest. Im ganzen Kanton gelten die gleichen Tarife.

3 Die Quellensteuertarife umfassen die Staats-, Personal- und Ge-
meindesteuern sowie die direkte Bundessteuer.

Abs. 3 wird zu Abs. 4.

2. Ausgestaltung § 90. Abs. 1 unverändert.
2 Der Quellensteuerabzug für die in rechtlich und tatsächlich unge-

trennter Ehe lebenden Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, richtet
sich nach den Quellensteuertarifen, die ihr Gesamteinkommen (§ 7
Abs. 1), die Pauschalen und Abzüge nach Abs. 1 sowie den Abzug bei
Erwerbstätigkeit beider Ehegatten (§ 31 Abs. 2) berücksichtigen.

3 Die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) gestützt auf
Art. 33 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direk-
ten Steuern der Kantone und Gemeinden erlassenen Festlegungen zur
Berücksichtigung von 13. Monatslöhnen, Gratifikationen, unregelmäs-
sigen Beschäftigungen, Stundenlöhnen, Teilzeit- oder Nebenerwerb und
satzbestimmenden Elementen sowie die Regeln zu Tarifwechseln, rück-
wirkenden Gehaltsanpassungen und -korrekturen und zu Leistungen vor
Beginn und nach Beendigung der Anstellung sind anwendbar. 

§ 91 wird aufgehoben.

IV. Pflichten 
des Schuldners 
der steuerbaren 
Leistung

§ 92. Abs. 1 unverändert.
2 Der Quellensteuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn der

Arbeitnehmer in einem anderen Kanton Wohnsitz oder Aufenthalt hat.
Abs. 3 unverändert.
4 Er erhält eine Bezugsprovision von 1–2 Prozent des gesamten Quel-

lensteuerbetrags. Die Finanzdirektion setzt die Bezugsprovision fest.

V. Nachträgliche
ordentliche 
Veranlagung

§ 93. 1 Personen, die nach § 87 Abs. 1 der Quellensteuer unterlie-
gen, werden nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn
a. ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr den vom Eidgenössischen

Finanzdepartement gestützt auf Art. 33 a Abs. 2 des Bundesgesetzes
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Ge-
meinden festgelegten Betrag erreicht oder übersteigt oder

b. sie über Vermögen und Einkünfte verfügen, die nicht der Quellen-
steuer unterliegen.

1. Grundlage

1. Obliga-
torische 
nachträgliche 
ordentliche 
Veranlagung
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2 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer
mit einer Person nach Abs. 1 in rechtlich und tatsächlich ungetrennter
Ehe lebt.

3 Personen mit Vermögen und Einkünften nach Abs. 1 lit. b müssen
das Formular für die Steuererklärung bis am 31. März des auf das Steuer-
jahr folgenden Jahres beim Gemeindesteueramt verlangen.

4 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der
Quellensteuerpflicht.

5 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

2. Nachträgliche 
ordentliche 
Veranlagung 
auf Antrag

§ 93 a. 1 Personen, die nach § 87 Abs. 1 der Quellensteuer unter-
liegen und keine der Voraussetzungen nach § 93 Abs. 1 erfüllen, wer-
den auf Antrag hin nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt.

2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem
Antragsteller in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.

3 Der Antrag muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden
Jahres eingereicht werden. Für Personen, welche die Schweiz verlassen,
endet die Frist für die Einreichung des Antrags im Zeitpunkt der Ab-
meldung.

4 Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag,
so tritt die Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu
veranlagenden Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern auf dem Erwerbs-
einkommen. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt.

5 § 93 Abs. 4 und 5 ist anwendbar.

B. Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt in der Schweiz sowie juristische Personen 
ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz 

I. Arbeitnehmer§ 94. 1 Im Ausland wohnhafte Grenzgänger, Wochenaufenthal-
ter und Kurzaufenthalter unterliegen für ihr im Kanton erzieltes Ein-
kommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit der Quellensteuer nach
§§ 88–90. Davon ausgenommen sind Einkommen, die der Besteuerung
im vereinfachten Abrechnungsverfahren nach § 37 a unterstehen.

2 Ebenfalls der Quellensteuer nach §§ 88–90 unterliegen im Ausland
wohnhafte Arbeitnehmer, die für Arbeit im internationalen Verkehr an
Bord eines Schiffes oder eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport
auf der Strasse Lohn oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber
mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten; davon ausgenommen
bleibt die Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hochsee-
schiffes.
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II. Künstler, 
Sportler und 
Referenten

§ 95. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Als steuerbare Leistungen gelten die Bruttoeinkünfte, einschliess-

lich aller Zulagen und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskos-
ten. Diese betragen:
a. 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlern,
b. 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlern sowie Referenten.

Abs. 5 wird zu Abs. 4.
5 Die Quellensteuer wird nicht erhoben, wenn die Bruttoeinkünfte

den vom Eidgenössischen Finanzdepartement gestützt auf Art. 92 Abs. 5
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer festgelegten Betrag
nicht erreichen.

III. Verwal-
tungsräte

§ 96. 1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der
Geschäftsführung von juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher
Verwaltung im Kanton sind für die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sit-
zungsgelder, festen Entschädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen und ähn-
lichen Vergütungen steuerpflichtig. Dies gilt auch, wenn diese Vergütun-
gen einem Dritten zufliessen. 

Abs. 2 und 3 unverändert.

VII. Empfänger 
von Mitarbeiter-
beteiligungen

§ 100 a wird zu § 100.

VIII. Direkte 
Bundessteuer

§ 101. Der Steuerabzug gemäss §§ 95–100 erhöht sich um die ent-
sprechenden Ansätze für die direkte Bundessteuer. 

IX. Nach-
trägliche 
ordentliche 
Veranlagung 
auf Antrag

§ 101 a. 1 Personen, die nach § 94 der Quellensteuer unterliegen,
können für jede Steuerperiode bis am 31. März des auf das Steuerjahr
folgenden Jahres eine nachträgliche ordentliche Veranlagung beantra-
gen, wenn
a. der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich

der Einkünfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist,
b. ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steuer-

pflichtigen Person vergleichbar ist oder
c. eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu

machen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen
sind.
2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.
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X. Nach-
trägliche 
ordentliche 
Veranlagung 
von Amtes 
wegen

§ 101 b. 1 Bei stossenden Verhältnissen, insbesondere betreffend
die im Quellensteuersatz einberechneten Pauschalabzüge, kann das kan-
tonale Steueramt von Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Ver-
anlagung zugunsten oder zuungunsten des Steuerpflichtigen vornehmen.

2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

XI. Abgegol-
tene Steuer

§ 101 c. Erfolgt keine nachträgliche ordentliche Veranlagung nach
§§ 101 a und 101 b, tritt die Quellensteuer an die Stelle der im ordent-
lichen Verfahren zu veranlagenden Steuern auf dem Erwerbseinkom-
men. Es werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt.

XII. Pflichten 
des Schuldners 
der steuerbaren 
Leistung

§ 102. Abs. 1–3 unverändert.
4 Er erhält eine Bezugsprovision von 1–2 Prozent des gesamten Quel-

lensteuerbetrags. Die Finanzdirektion setzt die Bezugsprovision fest. Für
Kapitalleistungen beträgt die Bezugsprovision 1 Prozent des gesamten
Quellensteuerbetrags, jedoch höchstens Fr. 50 pro Kapitalleistung für
die Quellensteuer von Bund, Kanton und Gemeinde.

XIII. Verteilung 
der Steuer

§ 103. Abs. 1 unverändert.
2 Die Finanzdirektion regelt die Verteilung des Steuerbetrags gemäss

§ 100 an Kanton und Gemeinden.

C. Örtliche Zuständigkeit

§ 104. 1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung berechnet und
erhebt die Quellensteuer wie folgt:
a. für Arbeitnehmer nach § 87: nach dem Recht jenes Kantons, in dem

der Arbeitnehmer bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung seinen
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hat,

b. für Personen nach §§ 94 und 96–100: nach dem Recht jenes Kan-
tons, in dem der Schuldner der steuerbaren Leistung bei Fälligkeit
der steuerbaren Leistung seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder
Aufenthalt oder seinen Sitz oder die Verwaltung hat; wird die steuer-
bare Leistung von einer Betriebsstätte in einem anderen Kanton oder
von der Betriebsstätte eines Unternehmens ohne Sitz oder tatsäch-
liche Verwaltung in der Schweiz ausgerichtet, richten sich die Be-
rechnung und die Erhebung der Quellensteuer nach dem Recht des
Kantons, in dem die Betriebsstätte liegt,

c. für Personen nach § 95: nach dem Recht jenes Kantons, in dem der
Künstler, Sportler oder Referent seine Tätigkeit ausübt.
2 Ist der Arbeitnehmer nach § 94 Wochenaufenthalter, gilt Abs. 1

lit. a sinngemäss.
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3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung überweist die Quellen-
steuer an den nach Abs. 1 und 2 anspruchsberechtigten Kanton.

4 Die Zuständigkeit für die nachträgliche ordentliche Veranlagung
richtet sich nach Art. 38 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden.

§ 105 wird aufgehoben. 

5. Notwendige 
Vertretung

§ 128. 1 Die Steuerbehörden können von einem Steuerpflichtigen
mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland verlangen, dass er einen Vertreter
oder einen Zustellungsbevollmächtigten in der Schweiz bezeichnet.

2 Kommt der Steuerpflichtige dieser Aufforderung nicht nach oder
ist eine direkte Zustellung aus anderen Gründen nicht möglich, gilt die
Publikation im Amtsblatt oder die Aktenablage als Zustellung. 

E. Verfahren bei der Erhebung der Quellensteuer

Marginalie zu § 143:
I. Verfahrenspflichten
1. Auskunftspflicht

2. Notwendige 
Vertretung

§ 143 a. 1 Steuerpflichtige, die nach § 101 a eine nachträgliche
ordentliche Veranlagung beantragen, müssen die erforderlichen Unter-
lagen einreichen und eine Zustelladresse in der Schweiz bezeichnen.

2 Wird keine Zustelladresse bezeichnet oder verliert die Zustell-
adresse während des Veranlagungsverfahrens ihre Gültigkeit, gewähren
die Steuerbehörden eine angemessene Frist für die Bezeichnung einer
gültigen Zustelladresse. Läuft diese Frist unbenutzt ab, tritt die Quellen-
steuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren auf dem Erwerbsein-
kommen zu veranlagenden Steuern.

3 Im Übrigen gilt § 128 sinngemäss.

II. Verfügung § 144. 1 Der Steuerpflichtige kann vom kantonalen Steueramt bis
am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres
eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen,
wenn er
a. mit dem Quellensteuerabzug gemäss Aufstellung oder Bestätigung

nach §§ 92 Abs. 1 lit. b oder 102 Abs. 1 lit. b nicht einverstanden ist
oder

b. die Aufstellung oder Bestätigung nach §§ 92 Abs. 1 lit. b oder 102
Abs. 1 lit. b vom Arbeitgeber nicht erhalten hat.
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2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung kann vom kantonalen
Steueramt bis am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden
Steuerjahres eine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuer-
pflicht verlangen.

3 Er bleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid verpflichtet, die Quel-
lensteuer zu erheben.

III. Nach-
forderung und 
Rückerstattung

§ 145. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Der Steuerpflichtige kann vom Gemeindesteueramt oder vom kan-

tonalen Steueramt zur Nachzahlung der von ihm geschuldeten Quellen-
steuer verpflichtet werden, wenn die ausbezahlte steuerbare Leistung
nicht oder nicht vollständig um die Quellensteuer gekürzt wurde und ein
Nachbezug beim Schuldner der steuerbaren Leistung nicht möglich ist.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Referen-
dum.

III. Sie tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Zürich, 13. Mai 2020

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Katrin Meyer


